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Liebe Mitglieder! 

 

Wie schon vor einigen Wochen im Zusammenhang mit unserem Informationsschreiben zur 

Berufshaftpflichtversicherung angekündigt, möchten wir Ihnen/Euch die wichtigsten Informationen 

dazu noch einmal zusammenfassen und im Anschluss daran unser Angebot einer gesetzeskonformen 

Versicherung, wie wir es mit der Wiener Städtischen Versicherung ausgehandelt haben, unterbreiten. 

Das neue Psychologengesetz (PG 2013, § 39, siehe Anhang) schreibt im Rahmen der Neuregelungen 

der Berufspflichten von Klinischen und Gesundheits-PsychologInnen verpflichtend vor, im 

Zusammenhang mit ihrer eigenverantwortlichen Berufsausübung eine Berufshaftpflichtversicherung 

abzuschließen und gegebenenfalls nachzuweisen, die folgende Kriterien erfüllt: 

1. Sie muss bei einem in Österreich zugelassenen Versicherer abgeschlossen werden 

2. Die Mindestversicherungssumme (= Mindestdeckungssumme) pro Versicherungsfall muss 

mindestens 1 Mio. Euro betragen 

3. Die Haftungshöchstgrenze darf das Dreifache davon nicht unterschreiten (d.h. muss drei 

Versicherungsfälle pro Jahr decken) 

4. Die Nachhaftung (d.h. die Haftung für Versicherungsfälle, die während der Dauer des 

Versicherungsverhältnisses entstanden, aber erst nach dessen Ende geltend gemacht 

werden) muss unbegrenzt sein, d.h. sie darf weder ausgeschlossen noch zeitlich begrenzt 

werden 

5. Der Versicherungsvertrag muss dem BM für Gesundheit jederzeit nachgewiesen werden 

können 

6. Für den Versicherer besteht ebenfalls Auskunftspflicht gegenüber dem BM für Gesundheit, 

insbesondere in Bezug auf Änderungen und Beendigung des Versicherungsverhältnisses. 

Konkret bedeutet dies: 

Personen, die den Beruf eigenverantwortlich ausüben (und zwar unabhängig davon, ob die Tätigkeit 

freiberuflich oder im Anstellungsverhältnis ausgeübt wird), müssen einen Einzelversicherungsvertrag 

mit einer Mindestversicherungssumme von 1 Mio. Euro und unbeschränkter Nachhaftung 

abschließen (Eigene Polizze auf den eigenen Namen!). Die bisher übliche Mitversicherung im Rahmen 

einer Gruppenversicherung, wie es auch die GkPP angeboten hat, ist nach einhelliger Rechtsansicht 

des BM für Gesundheit und namhafter ExpertInnen der Versicherungswirtschaft nicht konform mit 

den neuen Bestimmungen, da 

a) bei Gruppenversicherungen die Nachhaftung ausgeschlossen ist (siehe Pkt.4) und  

Das Seminar ist gem. §33 Psychologengesetz 2013 für die berufliche Fortbildung anrechenbar. 

Hochstrittige Kontaktrechtskonflikte 

Auswege aus einem immer häufigeren Dilemma? 

 
In den letzten Jahren haben sich die Schwierigkeiten in der Besuchsrechtsausübung deutlich gehäuft und 
verschärft. Die entsprechenden Fälle sind für Gerichte, Kinder- und Jugendhilfe wie auch für involvierte 
Fachpersonen zeit- und kostenintensiv und stellen alle Involvierten vor große Herausforderungen. Zudem 
werden Fachpersonen, welche sich für eine Veränderung einer schwierigen Situation (für die betroffenen 
Eltern und Kinder) einsetzen, oft als parteiisch und nicht neutral kritisiert. 

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen eine deutlich erhöhte, massive psychische Belastung von 
Menschen, die in ihrer Kindheit ein Besuchsrechtsdilemma erlebt haben. Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) hat eine induzierte Eltern-Kind-Entfremdung als emotionalen Missbrauch der 
Kinder anerkannt. 

Aber wie sollen und können wir Fachpersonen damit umgehen und welchem Risiko setzen wir uns damit 
aus? Trotz verschiedener Interventionsmöglichkeiten, die auch genutzt werden, entsteht doch schnell ein 
Stillstand zum Nachteil der Kinder! 

Es ist wichtig, systematisch die Stufen der Besuchsrechtsproblematik zu erheben, um die in der jeweiligen 
Stufe notwendigen Maßnahmen installieren zu können. Nur durch ein einheitliches Vorgehen kann dieser 
Problematik nachhaltig entgegengewirkt werden. 

Ziel dieser Weiterbildung ist es, anhand eines Instruments die systematische Interventionsplanung, die 
Ursachen, Wege und Auswirkungen auf das Wohl der Kinder sowie die Bedeutung für die kindliche 
Entwicklung darzustellen und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen und zu diskutieren. 

Zusätzlich geht es darum, in einem interdisziplinären Team Erfahrungen auszutauschen sowie neue 
Lösungsansätze zu erarbeiten. Dabei erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, eigene Fallbeispiele zu 
besprechen, was wiederum einen hohen Praxisbezug gewährleistet.  
Zudem soll die Weiterbildung den Kursteilnehmenden einen Raum bieten, in dem sie ihre Erfahrungen 
austauschen, gemeinsam reflektieren und ihre Wahrnehmung zum Thema schärfen können. 
 

  

 
Mittwoch, 28.06.2023 
08.30 – 16.30 Uhr (8 Einheiten) 
 
 

Montfort das Hotel GmbH 
Galuragasse 7 
6800 Feldkirch 
 

 
Anmeldung (bis 1 Monat vor der Veranstaltung): 
per E-Mail an d.gutschner@ifpp.at 

Minimale Teilnehmerzahl: 7  
Maximale Teilnehmerzahl: 20 
 
Veranstaltungsgebühr: € 250,– 
 
In der Veranstaltungsgebühr sind Kursunterlagen,  
Getränke, Mittagessen und Tagesverpflegung inbegriffen. 
 
Referent: 
Dr. Daniel Gutschner 


